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1 Grundlagen 

1.1 Aufgabenstellung 

Auf dem Flurstück 408 westlich der Rodauer Straße in Bensheim-Fehlheim be-

findet sich das Wohngebäude Rodauer Straße 90. Für dieses 1954 genehmigte 

Wohngebäude bestehen keine Bebauungsplanfestsetzungen. Auf dem Flurstück 

408 und auf den nordöstlich benachbarten Flurstücken 409 und 410 ist der Neu-

bau einer Mehrgenerationen-Wohnanlage mit Tiefgarage geplant. Nach den vor-

liegenden Plänen besteht die Wohnanlage aus insgesamt sechs Baukörpern mit 

drei bis vier Geschossen. Als Grundlage für dieses Bauvorhaben wird ein Be-

bauungsplan aufgestellt. Südwestlich des Plangebiets befindet sich das Be-

triebsgelände der Landmetzgerei Mehl. Im Bebauungsplan BF 9/ 1. Teilbereich 

„Langgewann im Auweg“ von 2003 ist der nördliche Teil des Betriebsgeländes 

als Gewerbegebiet und der südöstliche Teil als Mischgebiet festgesetzt. Das 

nächstgelegene geplante Gebäude Haus 2 ist rund 30m von der nördlichen Halle 

der Metzgerei Mehl entfernt.  

Zur Ermittlung der Gewerbelärmeinwirkungen auf die geplante Wohnbebauung 

durch den Betrieb der Landmetzgerei Mehl in der Nacht sind Geräuschmessun-

gen durchzuführen und auszuwerten.  

1.2 Grundlagen 

Folgenden Karten- und Datengrundlagen werden den Untersuchungen zugrunde 

gelegt: 

• Flächennutzungsplan der Stadt Bensheim von 2001, veröffentlicht unter 

https://buergergis.kreis-bergstrasse.de;  

• Bebauungsplan BF 9/ 1. Teilbereich „Langgewann im Auweg“ der Stadt 

Bensheim, 2003; 

• Grundrisse und Schnitte zum Bauvorhaben Neubau einer Mehrgenerati-

onen - Wohnanlage mit Tiefgarage Rodauer Str. 90, 64625 Bensheim, 

Flurstück 408, 409 und 410 aus der Projektpräsentation, Stand Dezem-

ber 2024. 
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2 Geräuschmessungen  

2.1 Beschreibung der räumlichen Situation 

Die Westfassade des Hauses 2 ist in einem Abstand von 4,5m parallel zur westli-

chen Grenze des Flurstücks 408 geplant. Die nordwestliche Ecke des Hauses 2 

ist rund 8m von der nördlichen Grundstücksgrenze entfernt. Entlang der nördli-

chen Grenze der Flurstücke 408, 409 und 410 verläuft ein Wirtschaftsweg.  

Der Abstand zwischen der nächstgelegenen Halle der Landmetzgerei Mehl und 

der Westfassade des geplanten Hauses 2 beträgt rund 31m.  

Auf dem Dach der westlichen Halle der Metzgerei in rund 70m Entfernung zur 

Westfassade von Haus 2 wird eine Lüftungsanlage betrieben. An der Nordseite 

des mittleren Hallenteils in rund 60m Entfernung zu Haus 2 befinden sich mehre-

re Kühlaggregate.  

2.2 Örtliche Verhältnisse 

Zur Ermittlung der Geräuscheinwirkungen durch den Betrieb der Metzgerei in der 

Nacht wurden am 07.03.2024 in der Zeit zwischen 04.00 und 06.00 Uhr an zwei 

Messorten am westlichen Rand der geplanten Wohnbebauung (Westfassade von 

Haus 2) Geräuschmessungen durchgeführt. Gemessen wurden die Ge-

räuscheinwirkungen an folgenden Messorten: 

Messort MO1: in 4m Höhe über Grund, in 4 m Abstand zur westlichen Grenze 

und in 10m Abstand zur nördlichen Grenze des Flurstücks 408. 

Messort MO2: in 4m Höhe über Grund, in 4 m Abstand zur westlichen Grenze 

und in 28m Abstand zur nördlichen Grenze des Flurstücks 408. 

 

Die Lage der Messorte ist in der folgenden Abbildung dargestellt. 
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Abbildung 1: Messorte 

 

 

Die Geräuschmessungen am 07.03.2024 wurden bei folgenden meteorologi-

schen Verhältnissen durchgeführt:  

Tabelle 1: Meteorologische Verhältnisse bei den Messungen 

 
07.03.2024 
05:00 Uhr 

Temperatur [C°] 4 

Luftdruck [hPa] 1024 

rel. Luftfeuchte [%] 85 

Windrichtung N  

Windgeschwindigkeit (km/h) 0 - 5  

Bedeckung 3/8 

Niederschlag --- 
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2.3 Durchführung der Messungen  

Die Geräuscheinwirkungen wurden mit folgenden Messgeräten gemessen.  

Messort MO1: 

Schallpegelmesser:  Nor140, Serien-Nr. 1403777/09, Norsonic 

Vorverstärker: Type 1209, Serien-Nr. 12298, Norsonic 

Mikrofon: Type 1225, Serien-Nr. 106938, Norsonic 

Kalibrator: Type 1251, Serien-Nr. 32528, Norsonic 

Messort MO2: 

Schallpegelmesser:  Nor140, Serien-Nr. 1404906/12, Norsonic 

Vorverstärker: Type 1209, Serien-Nr. 23674, Norsonic 

Mikrofon: Type 1225, Serien-Nr. 504106, Norsonic 

Kalibrator: Type 1251, Serien-Nr. 33349, Norsonic 

Alle Bestandteile sind geeicht. Die Eichung ist gültig bis 2024.  

Die Messgeräte wurden vor den Messungen mit dem geeichten Kalibrator kalib-

riert. 

Die Messungen wurden durchgeführt von Dipl.-Ing. David Dzindzibadze. 

Bei den Messungen wurde jeweils der Pegel-Zeit-Verlauf des A-bewerteten 

Schalldruckpegels in der Zeitbewertung „Fast“ (LAF) mit einer Auflösung von 0,1 

Sekunden aufgezeichnet. Gleichzeitig wurde jeweils das Audiosignal als wav-

Datei abgespeichert.  

2.4 Auswertung der Messungen 

An beiden Messorten waren Betriebsgeräusche durch den Betrieb von techni-

schen Anlagen der Landmetzgerei Mehl (Lüftung, Kühlaggregate) deutlich wahr-

nehmbar. Diese Geräuscheinwirkungen waren weder ton- noch impulshaltig. 

Während der Messungen traten Fremdgeräusche – insbesondere durch Kfz-

Vorbeifahrten auf der Rodauer Straße und ab ca. 5:00 Uhr durch Vogelgezwit-

scher – auf. Mit Hilfe der Tonaufzeichnung wurden bei der Auswertung der Mes-

sungen die Teilzeiten ermittelt, in denen eindeutig Fremdgeräusche den momen-

tanen Schalldruckpegel im Pegelzeitverlauf bestimmten. Diese Teilzeiten wurden 

im Pegelzeitverlauf markiert und aus den Mittelungspegeln der dem Betrieb der 

Metzgerei zuzuordnenden Geräuscheinwirkungen herausgerechnet. Ab ca. 

5:20 Uhr nahmen die Fremdgeräusche so zu, dass eine Bestimmung der Gewer-

belärmeinwirkungen durch die Anlagen der Metzgerei nicht mehr möglich war.  

Die Pegel-Zeit-Verläufe der ausgewerteten Messungen an den Messorten MO1 

und MO2 sind im Anhang dokumentiert.  

Über die Messzeiträume von 4:06 bis 5:00 Uhr und von 5:00 bis 5:22 Uhr wurden 

an den beiden Messorten folgende Gesamt-Mittelungspegel inkl. Fremdgeräu-

sche und Gewerbelärm-Mittelungspegel ohne eindeutige Fremdgeräusche ge-

messen: 
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Tabelle 2: Zusammenfassung Messergebnisse  

 Messort MO1  Messort MO2  

 
gesamt Anlage ohne 

Fremdgeräusche 

gesamt Anlage ohne 

Fremdgeräusche 

Messung 4:06 bis 5:00 Uhr 

Messzeit [min:sec] 53:43 33:38 53:42 42:17 

LAeq [dB(A)] 43,8 41,1 44,2 41,6 

Messung 5:00 bis 5:22 Uhr 

Messzeit [min:sec] 21:52 07:10 21:36 10:42 

LAeq [dB(A)] 45,1 41,2 45,7 41,3 
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3 Schallausbreitungsberechnungen  

3.1 Kalibrierungsberechnungen  

Auf der Grundlage der Ergebnisse der Geräuschmessungen werden Kalibrie-

rungsberechnungen im digitalen Gelände- und Rechenmodell durchgeführt. Bei 

diesen Kalibrierungsberechnungen werden den einzelnen Schallquellen des 

Metzgereibetriebs Mehl (Kühlaggregate, Lüftungsanlage) Schallleistungspegel so 

zugeordnet, dass eine Schallausbreitungsberechnung gemäß DIN ISO 9613-2 für 

die beiden Messorte in vier Meter Höhe annähernd die gemessenen Mittelungs-

pegel LAeq ergibt. 

Die gemessenen Mittelungspegel werden an den beiden Messorten annähernd 

erreicht, wenn für die Kühlaggregate und die Lüftungsanlage im Nachtzeitraum 

folgende Schallleistungspegel angesetzt werden:  

Tabelle 3: Schallquellen Schallleistungspegel gem. Kalibrierungsberechnung  

Schallquelle  Schallleistungspegel LWA 

 [dB(A)] 

Lüftungsanlage Dach 85 

Rückkühler 1 88 

Rückkühler 2 93 

Rückkühler 3 86 

Rückkühler 4 80 

Rückkühler 5 86 

 

Die Ergebnisse der Kalibrierungsberechnung auf der Grundlage dieser Schallleis-

tungspegel sind in der folgenden Tabelle und in der Karte auf der folgenden Seite 

dargestellt.  

Tabelle 4: Ergebnisse Kalibrierungsberechnung   

Messort   Gemessener 
Pegel LAeq 

Berechneter 
Pegel Lr 

Differenz  
Lr - LAFTM5eq 

 [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] 

MO1 41,2 41,9 +0,7 

MO2 41,6 40,6 -1,0 
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3.2 Immissionsberechnung Bauvorhaben. 

Auf der Grundlage der Ergebnisse der Kalibrierungsberechnungen werden die 

durch den Metzgereibetrieb Mehl in der Nacht zu erwartenden Gewerbelärmein-

wirkungen an den maßgeblichen Immissionsorten an den geplanten Häusern des 

Bauvorhabens Rodauer Straße 90 prognostiziert. Die Ausbreitungsberechnun-

gen werden nach DIN ISO 9613-2 durch Simulation der Schallausbreitung im 

digitalen Gelände- und Rechenmodell (DGM) durchgeführt. Das DGM enthält alle 

für die Berechnung der Schallausbreitung erforderlichen Angaben (Lage von 

Schallquellen und Immissionsorten, Höhenverhältnisse, Schallhindernisse im 

Ausbreitungsweg, schallreflektierende Objekte usw.). Die Berechnung der Bo-

dendämpfung erfolgt nach dem alternativen Verfahren gemäß Punkt 7.3.2 der 

DIN ISO 9613-2. 

Unter Berücksichtigung der unter Kapitel 3.1 beschriebenen Emissionsansätze 

werden für die maßgeblichen Immissionsorte an der geplanten Neubebauung die 

in der Karte auf der folgenden Seite dargestellten Nacht-Beurteilungspegel be-

rechnet. 
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4 Zusammenfassung, Beurteilung und Empfehlungen 

Zusammenfassung und Beurteilung  

Am 07.03.2024 wurden zwischen 04:06 und 05:22 Uhr an den beiden Messorten 

MO1 und MO2 an der nächstgelegenen Baugrenze der auf den Flurstücken 408 

und 409 geplanten Wohnbebauung Geräuschmessungen zur Ermittlung der Ge-

werbelärmeinwirkungen durch die technischen Anlagen (Lüftung, Kühlung) der 

benachbarten Metzgerei Mehl durchgeführt.  

Die Messungen ergaben an den beiden Messorten in 4m Höhe über Grund Ge-

werbelärmbeurteilungspegel von 41 dB(A) bis 42 dB(A). Auf der Grundlage der 

Messergebnisse wurden das Emissionsmodell für die Metzgerei Mehl in der 

Nacht und das digitale Rechenmodell kalibriert. In diesem digitalen Rechenmo-

dell wurden die zu erwartenden Gewerbelärmeinwirkungen an den maßgeblichen 

Immissionsorten an den geplanten Häusern 1 bis 6 des Bauvorhabens prognos-

tiziert.  

Die Prognoseberechnungen ergeben für die maßgeblichen Immissionsorte an 

der der Metzgerei zugewandten Fassade des geplanten Hauses 2 Gewerbelärm-

beurteilungspegel in der Nacht von bis zu 44 dB(A). Der Immissionsrichtwert der 

TA Lärm für Gewerbelärmeinwirkungen in Allgemeinen Wohngebieten (WA) in 

der Nacht von 40 dB(A) wird an der Südwestfassade von Haus 2 um bis zu 

4 dB(A) überschritten.  

An allen übrigen Fassaden des geplanten Hauses 2 und an allen Fassaden der 

weiteren geplanten Häuser 1, 3, 4, 5 und 6 wird der Immissionsrichtwert für all-

gemeine Wohngebiete in der Nacht von 40 dB(A) eingehalten.  

 

Der Immissionsrichtwert der TA Lärm für Gewerbelärmeinwirkungen in Mischge-

bieten (MI) oder in Urbanen Gebieten (MU) in der Nacht von 45 dB(A) wird an 

allen Fassaden – auch an der der Metzgerei zugewandten Südwestfassade von 

Haus 2 – eingehalten.  

 

Maßnahmenempfehlungen  

Bei der Festsetzung der geplanten Wohnbebauung als Allgemeines Wohngebiet 

(WA) sind für die Südwestfassade des geplanten Hauses 2 Lärmschutzmaßnah-

men vorzusehen. Durch diese Lärmschutzmaßnahmen ist sicherzustellen, dass 

vor öffenbaren Fenstern von schutzbedürftigen Aufenthaltsräumen an der West-

fassade des geplanten Hauses 2 der Immissionsrichtwert Nacht der TA Lärm von 

40 dB(A) nicht überschritten wird.  
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Mögliche Maßnahmen sind:  

- Keine öffenbaren Fenster von schutzbedürftigen Aufenthaltsräumen an der 

Westfassade von Haus 2. Ggf. lässt sich dies auf schutzbedürftige Aufent-

haltsräume, die dem Nachtschlaf dienen (z.B. Schlafzimmer, Kinderzimmer), 

begrenzen. 

- Bauliche Maßnahmen, die die Gewerbelärmeinwirkungen vor Fenstern von 

Aufenthaltsräumen an der Westfassade von Haus 2 so mindern, dass der 

Immissionsrichtwert von 40 dB(A) in der Nacht eingehalten wird (z.B. Bal-

konverglasung, verglaste Loggien). 
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Urheberrechtliche Hinweise 

 
Die in dieser Unterlage vorgelegten Ermittlungen und Berechnungen sowie die 

durchgeführten Recherchen wurden nach bestem Wissen und mit der nötigen 

Sorgfalt auf der Grundlage der angegebenen und während der Bearbeitung zu-

gänglichen Quellen erarbeitet. Eine Gewähr für die sachliche Richtigkeit wird nur 

für selbst ermittelte und erstellte Informationen und Daten im Rahmen der übli-

chen Sorgfaltspflicht übernommen. Eine Gewähr für die sachliche Richtigkeit für 

Daten und Sachverhalte aus dritter Hand wird nicht übernommen. 

 

Die Ausfertigungen dieser Unterlage bleiben bis zur vollständigen Bezahlung des 

vereinbarten Honorars Eigentum der FIRU GfI mbH. Alle Unterlagen sind urhe-

berrechtlich geschützt. Nur der Auftraggeber ist berechtigt, die Unterlagen oder 

Auszüge hiervon (dies jedoch nur mit Quellenangaben) für die gemäß Auftrag 

vereinbarte Zweckbestimmung weiterzugeben. Vervielfältigungen, Veröffentli-

chungen und Weitergabe von Inhalten an Dritte in jeglicher Form sind nur mit 

vorheriger schriftlicher Genehmigung der FIRU GfI mbH gestattet. Ausgenom-

men ist die Verwendung der Unterlagen oder Teilen davon für Vermarktungsakti-

onen des Auftraggebers. In diesen Fällen ist ein deutlich sichtbarer Hinweis auf 

FIRU GfI mbH als Urheber zu platzieren. 

 

 

© FIRU GfI mbH 
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Messprotokolle 07.03.2024, Pegel-Zeit-Verläufe 

 Messung 04:06 bis 05:00 Uhr   A 

 Messung 05:00 bis 05:22 Uhr   B 

 

Schallausbreitungsberechnungen 

 Gewerbelärm Nacht Kalibrierungsberechnung    C 

 Gewerbelärm Nacht Bauvorhaben Rodauer Straße 90 

 (ausgewählte Immissionsorte)    D 
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